
 
Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 472/2013/HE/BV 
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 21.08.2013 
Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-430 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.09.2013 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 16.09.2013 öffentlich 

 
Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen 
 
Sachverhalt: 
Die zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit 
Stand vom 21.08.2013 im Verwaltungshaushalt auf 14.977,78 € sowie im Vermö-
genshaushalt auf 2.580,36 €. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist gewährleistet durch Minderausga-
ben bzw. Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haus-
haltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 14.977,78 € sowie im Vermö-
genshaushalt mit 2.580,36 € zu genehmigen.   
  
 
 
 
___________________ 
Neumann 
 
 
Anlagen: 
Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 21.08.2013)  
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 473/2013/HE/BV 
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 21.08.2013 
Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-430 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.09.2013 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 16.09.2013 öffentlich 

 
Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 
2013 
 
Sachverhalt: 
Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne 
des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 2.500,-- € 
nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als 
erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halb-
jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu 
berichten. 
 
Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des I. Halbjahres 2013 belaufen sich 
insgesamt auf 9.371,89 €. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die 
Deckungsreserve (3.000 €) sowie Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei ande-
ren Haushaltsstellen gewährleistet. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bericht des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das I. Halbjahr 
2013 wird zur Kenntnis genommen.  
  
 
 
 
___________________ 
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Neumann 
 
 
 
Anlagen: 
Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 2013  
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